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n .... 11!JO,2.der Beilagen zu den Stenographiscben PrototcotTel! 
des Nationalr XVIII. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

GZ 10. 000/82-Parl/94 Wien, 15 . September 1994 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wien 

6~bJ lAB 

1994 -09" 1 6 
zu 6 q fj t-/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6997/J-NR/94, 
betreffend den derzeit praktizierten Umfang des zweisprachigen 
Unterrichtes im Burgenland, die die Abgeordneten Mag. Stoisits und 
FreundInnen am 15. Juli 1994 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzliche Anmerkungen zum Vortext der Anfrage: 

§ 7 Abs. 3 Landesschulgesetz über die Regelung des Volksschul­
wesens im Burgenland, LGBl. Nr. 40/1937: 

"Gehören in einer Schulgemeinde' nach dem Ergebnisse der letzten 
Volkszählung 70 von Hundert der Bewohner einer nationalen Minder­
heit des Landes an, so ist die betreffende Minderheitssprache die 
Unterrichtssprache. Gehören in einer Schulgemeinde 30 bis 70 vom 

Hundert zu einer nationalen Minderheit, so ist sowohl die Staats­

als auch die Minderheitssprache als Unterrichtsprache zu gebrau­
chen (gemischtsprachigeSchulen). Bildet die Minderheit weniger 
als 30 vom Hundert der Bewohner, so ist die Staatssprache die 
Unterrichtssprache, ..• ". 

Demnach ist nach diesem Gesetz nicht die Zahl der zweisprachigen 
Personen maßgebend, sondern die Zugehörigkeit zu einer nationalen 

Minderheit. Gerade die kroatischsprechende Bevölkerung wehrte sich 

aber immer wieder gegen eine Zählung mit der Frage nach der 
ethnischen Zugehörigkeit. 
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Fragestellungen bei den Volkszählungen: 
Bei den Volkszählungen vor dem Zweiten Weltkrieg wurde stets die 
Muttersprache erhoben, nach 1945 wurde nach der "Umgangssprache" 
gefragt. Daraus ergibt sich, daß nach 1945 keine der Volkszählun­
gen als Grundlage für die Vollziehung des Burgenländischen Landes­
schulgesetzes von 1937 herangezogen werden kann. 

Die Unterstellung, daß in einigen Schulen entgegen den gesetzli­
chen Bestirmnungen "die kroatische Unterrichtssprache extrem ver­
nachlässigt" werde, wird als unrichtig zurückgewiesen. 

Hypothetische Annahme, daß die Volkszählung als Grundlage für das 
Ausmaß der Verwendung der kroatischen bzw. deutschen Unterrichts­
sprache dient: 

Volkszählung 1981 Volkszählung 1991 

weniger als 30 % - Deutsch als Unterrichtssprache 

Parndorf 
Hornstein 
Kaisersdorf 

Parna 
Hornstein 
Kaisersdorf 

30 % - 70 % - gemischtsprachige Schule 

Parna 

Klingenbach 
Oslip 
Siegendorf 
Steinbrunn 
Trausdorf 
Wulkaprodersdorf 
Draßburg 
Weingraben 

Neudorf 

Parndorf 
Oslip 
Siegendorf 
Steinbrunn 
Trausdorf 
Wulkaprodersdorf 
Draßburg 
Weingraben 

• 
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Neuberg 
Stinatz 
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Neuberg 
Stinatz 
Weiden b. Rechnitz 
Kleinmutschen 
Spitzzicken 

über 70 % - kroatische Unterrichtssprache 

Neudorf 
Frankenau 
Kleinmutschen 
Unterpullendorf 
Großwarasdorf 
Kleinwarasdorf 
Nebersdorf 
Nikitsch 
Kroatisch Geresdorf 
Kroatisch Minihof 
Dürnbach 
Spitzzick~n. 

Weiden b. R~chnitz 
Güttenbach 

Klingenbach 
Dürnbach 
Güttenbach 
Frankenau 
Unterpullendorf 
Großwarasdorf 
Kleinwarasdorf 
Nebersdorf 
Nikitsch 
Kr. Geresdorf 
Kr. Minihof 

Die einzelnen Punkte der Anfrage beantworte ich nunmehr wie folgt: 

1. In welchem genauen Umfang wird in der Volksschule in 

1. Draßburg/Rasporak 

2. Frankenau/Frakanava 

3. Großwarasdorf/Veliki Boristof 

4. Güttenbach/Pinkovac 

5. Hornstein/Voristan 

6. Kaisersdorf/Kalistrof 

7. Kleinmutschen/Pervane 

8. Kleinwarasdorf/Mali Boristof 

9. Klingenbach/Klimpuh 

10. Kroatisch Geresdorf/Geristof 
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11. Kroatisch ~nihof/Mjenovo 
12. Nebersdorf/Susevo 

13. Neuberg/Nova Gora 

14. Neudorf/Novo Selo 

15. Nikitsch/Filez 

16. Oslip/Uzlop 

17. Pama/Bijelo Selo 

18. Parndorf/Pandrof 
19. SChachendorf/Cajta 
20. Siegendorf/Cindrof 

21. Spitzzicken/Hrvatski Cikljin 

22. Steinbrunn/Stikapron 

23. Stinatz/Stinjaki 

24. Trausdorf/Trajstof 

25. Unterpullendorf/Oolnja Pulja 

26. Weiden' b. Rechnitz/Bandol 

27. Weingrab~n/Bajngrob 
28. WUlkaprodersdorf/Vulkaprodrstof 

jeweils in der er~ten, zweiten, dritten und vierten Schulstufe 

in kroatischer ~pr~che, in welchem Umfang jeweils in der 

deutschen Sprache .. unterrichtet? 

Antwort: 

Berichtigend wird festgestellt, daß unter den aufgeziihlten Stand­
orten unter Nr. 19 Schachendorf genannt wird. Hier gibt es keine 
gemischtsprachige Volksschule. Andererseits ist Dürnbach, wo eine 
gemischtsprachige Volksschule geführt wird, nicht angeführt. Die 
SchülerInnen treten sowohl in die erste Schulstufe als auch im 
Falle des Zuzuges in die höhere Schulstufe die kroatische Sprache 
betreffend mit verschiedensten Vorkenntnissen in die Schule ein. 
Dies bedeutet, daß für die LehrerInnen innere Differenzierung eine 
unausweichliche tägliche Forderung ist, um den pädagogischen Auf­
trag zu erfüllen. 
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Lehrplan siehe Beilage 1 
Daraus resultiert, daß die LehrerInnen in pädagogischer Verant­
wortung das Ausmaß der Verwendung der kroatischen bzw. deutschen 
Unterrichtssprache kindgerecht und individuell unter Berücksichti­

gung oben zitierter Forderungen bestimmen. 

ad 2) 

Es ist keine Frage unter dieser Ordnungszahl vorhanden. 

3. An welchen der genannten Schulen gibt es parallele Klassen 

einer Schulstufe, in welchem Umfang wird hier jeweils die 
kroatische und deutsche Unterrichts sprache verwendet? 

Antwort: 

An folgenden Schulen bestehen PCi.rallelklassen mancher Schulstufen: 
Parndorf, Hornstein, Draßburg 

An folgenden Schulen bestehen Parallelklassen aller Schulstufen: 
Siegendorf 

über das Ausmaß der Verwendung der kroatischen oder deutschen 
Sprache im Unterricht gilt sinngemäß wie bei Anfrage 1. 

~. Wie oft gab es in den Jahren 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 und 
1993 Wahrnehmungen seitens der Schulinspektion, wonach der ge­
setzlich vorgesehene zweisprachige Unterricht kein tatsächlich 
zweisprachiger Unterricht war? 

a) Wie erklären Sie die offensichtlich "großzüg~ge" ~uslegung 
des Begriffes "zweisprachi,g~r Unterricht" durch die Schulin­
spektion? 

b) Welche Konsequenzen hatten etwaige Wahrnehmungen? 
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Antwort: 

Dreimal. 
a) Die derzeit praktizierte Art der Zweisprachigkeit an den 

burgenländischen Volksschulen entspricht den lehrplanmäßigen 
und pädagogischen Forderungen. 

b) Die betreffenden LehrerInnen wurden angewiesen, ihre Pflicht zu 
erfüllen. Die Direktoren wurden darauf aufmerksam gemacht, auf 
die Lehrpersonen diesbezüglich einzuwirken und die Durchführung 
zu beobachten. 

5. Wievieleder beschäftigten Lehrkräfte verfügen 

a) derzeit 
b) verfügten vor 2 Jahren 

nicht über die gesetzlich geforderten Qualifikationen für den 
zweisprachigen Unterricht? 

Antwort: 

a) 6. 

b) 16 

Die Zahl wurde dadurch drastisch verringert, daß seitens der 
Schulaufsicht die LehrerInnen motiviert werden konnten, die Aus­
bildung zu machen und die Lehramtsprüfung abzulegen. 

, ~:;. ' 

6. An welchen Schulen unterrichte(te)n diese Lehrkräfte? Wie 

ist/war deren Einsatz trotz gegensätzlicher rechtlicher Bestim­
mungen zu rechtfertigen? 
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Antwort: 

Die Lehrpersonen unterrichten an der HS Großwarasdorf, VS Parn­
dorf, VS Steinbrunn, VS Draßburg, VS Großwarasdorf, VS Neuberg. 
Drei Lehrpersonen befinden sich im Ausbildungsstadium über die 
Pädagogische Akademie in Eisenstadt. Drei Lehrpersonen wurden an 
den oben genannten Schulen eingesetzt, da im Schuljahr 1993/94 
weitere Lehrpersonen mit der Lehramtsprüfung für Kroatisch nicht 
zur Verfügung standen. 

7. Welche Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte wurden in den 
Jahren 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 und 1993 im Bereich der 

zweisprachigen Didaktik, der kroatischen Unterrichtssprache, 
des interkulturellen Lernens im Detail angeboten? 

8. Von wievielen Lehrkräften wurden die angebotenen Veranstaltun­
gen jeweils besucht? 

Antwort: 

Weiterbildungsveranstaltungen werden laufend im Rahmen des Angebo­
tes des Pädagogischen Instituts Burgenland abgehalten. Die Planung 
und Durchführung wird von der BeZirksschulinspektorin für das 
kroatische Schulwesen vorgenommen. 

Jahr 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Kroat.VS VS und HS gemeinsam 
und 
konnten 
werden, 

80 
80 
80 
80 

angesichts der kurzen Zeit nicht im Detail erhoben 
da nicht EDV-mäßig erfaßt 

90 Te,iJnehmer.Innen 
90 
90 
90 
33 
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Interkulturelles Lernen 

1988 und 
1989 konnten angesichts der kurzen Zeit nicht im Detail· erhoben 

werden, da nicht EDV-mäßig erfaßt 
1990 290 TeilnehmerInnen 
1991 434 
1992 306 
1993 344 (Ende der Intensivausbilung) 

Interkulturelles Lernen (Sonderlehrgang für Lehrer, die Kinder mit 

nicht deutscher Muttersprache betreuen) 

1992 33 TeilnehmerInnen 
1993 22 

1989 - 1991 haben 15 zweisprachige VolksschullehrerInnen die 4-se­
mestrige Intensivausbildung für Zwei- und Zweitsprachdidaktik 
absolviert. 

9) Welche rechtlichen und sonstigen. Möglichkeiten können Eltern 

ergreifen, die mit der marginalen Verwendung der kroatischen 
Unterrichts sprache im Unterricht ihrer Kinder unzufrieden sind? 

10. Welche Aussichten auf Erfolg haben diese Möglichkeiten? 

Antwort: 

Bisher wurden e~n~ge Fälle schriftlich oder mündlich an den Lan­
desschulrat herangetragen. In allen Fällen konnte durch ein Ge­
spräch bzw. durch eine schriftliche Antwort seitens des Landes­
schulrates für Burgenland eine zufriedenstellende Lösung gefunden 
werden. 

Beilagen 

'.~ , 
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1981 7,0 % 

1991 7,1 % 
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AllgemeIne Besllmmungen 

Polidsehc Bildung (einschJid!lich Fried::ns~t7..ichllng) 
Scxualenichung 
Sprccher1.iehung 
Enichung zum Umwchschurz 
V crkchrserziehuog 
\~insch:lftser~ichung (einschlicß!ichSp:ucrziehung und !<omumcnten­
cr7.irhun~) 

Die Umset1.ung der UOltHichaprinz.ipirn im SchulnHrag rrforderl eine 
wirksame I<oordin:llion de: Untcrrichtsßegemtiindc unter Au.~nülwnß 
ihrer Querverbindungen, den E.insatz ~ceigneicr zusäl2.lichcc enter­
richtsmitlel und allenfalls die gelegentlic:he Hcnnziehung :tußer~chulj­
~cher Fachleute. Für diese Umselzung bieren sich vor allem projcl\t­
orientierter Unterricht und Formen offenm Untcnichts 1\n. Die UOIcr­
richtsprinzipien soUlen jedoch flühl eine V crndu'ung des Lehrsloffs 
bewirken, sondern 7.U einer intensiven Durchdringung LInd ge7.idten 
Auswahl des im Lchrpl:gn bcschrit'bcnen Lehrstoff!> beiln~cn. Unter­
richrsprinzipien bleiben auch glcichbecleutl'nd. wenn in beslimmten 
Schulstufen l!.ur tclben Thcm:llik ci gc !'\c Unterrichtsgegenstände gerührt 
werden. . 

G. EnlScheidungsfrciräumc im Lehrplan - Methodenfrciheit und 
MClhodcngerechlheia 

Der Ral"Jltfl(hornkltr tleI Lthrpll1nfJcrmöglicht ·dem Lehrer Entscnei­
dungsfteimumc hinsichtlich der AUSW:6h! und GewichLung, der zeit­
lichen Verteilung, der Konkrclisicrung und Slruklurierung der Lehr­
stoffe sowie hinsichtlich der Fcstlegung der Unterrichtsmethodenund 
·mittel nach vetrSchieder.en didaktischen GcsiditSpunkten. 
Aus dieser Entscheidungsfreiheit des Lehrers hinsichtlich ~einer Unter­
richtsarbcit erw'ächst ihm seine pädngogische und didaktische Verant. 
wonung. Wahl und Anwendung von Ullt~nichtsmethoden sind zudem 
eine schöpferische LcislUng. . . 
für die Auswnhl und Gewichtung der Lehrstoffe inoerhalb der einzel­
nen Umcrrichtsgegensländc ist lI.usgcwogcnhcit anzustreben; soziale. 
emotionale, intdlektl.lclle und körperliche ßildun~ stehen in engem 
ZU511mmcnhang und sind daher enc~prcchc.nd zu berücksichtigen. 
Außerdem sollen für die Auswahl und Gewichtung der Lehrstoffe fol­
gende Grundsätze beachtet weIden: 

26 

beilACE -1 
_______________ AI1ge~elne BesUmmunge-n 

- die Bcrüd;$ichtiJ!.\In~ de~ I.ernstancle~ riet Kl:me im allgemeinen 
sowie: einzelner S,hüler im besonderen: 

- die Bcrüc.kl'ichrigung des sozi;1!cn Uf'd kulturellt-n Umfeldes des 
Kj{\de~ uno der Schule r.ow;e aktueller Anlässe; 

" 

ci',!.s Vermeiden \'on Übcri:lslungcn bzw. Überforderungen des Schü­
lers durch 7.U umfangreiche, verfrühte odet zu komprimierte Anfor­
derungc,), oie sowohl der nOlwendigen Vertiefung und Verinnerli­
chung \'on Lern- und Bildungsinhalten als auch einer ausgewogenen 
Persönlichkeitsentwicklung hinderltch sind; 

- clie lkrücksichligung exempiar;5Chc[ Lehrsloffe, dns heißt ~olcher 
Inhalte, die in besonderer Weise geeignet erscheinen, grundlegende 
und bedeulSnmc Einsichten und Erkellntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten. Erfahrungen und Erlehnisse ~uf :lndere Sachver\l:lhc W I 
übcrrragcn. ---1 

6. Un'lcuichtsplnnung 

1m Sinne des § 17 Ab:\. 1 des Schulunterridlt~geselzes ist \)n'err.cht\iche~ 
Pbncn Ausdruck aer eigenständigen und verantwortlichen Unterrichts­
und Erziehungsarbeit d!:s Lehrers. 
DCf Lehrplan dienl dem Lehrer bei seiner Planung als Grundlllge für 

- die Konluetiliierung des allgemeinen ßildungszie1s, der besonderen 
Bildungs2iufga!>elll und fachübergreifenden Le,mbereiche sowie der 
Bildungs- une{ Lehraufgi\ben per einz.elncn Unterrichtsgegenstände; 

- die Konkretisicrung und Aus,v~hl der Lehrstoffe; 
- die 7.eitliche Veneilung uno Gewichtung der Ziele und Lehrstoffe; 
- die FesIlcgung der Methoden (UnterrichlSgileuerung, Sozi:t)- und 

Arbeitsformen. Pro;ekle, Differenzierungsm:lßn~hmen und iihnliches) 
und Medien des Unterricht~. 

Jeder Lehrer hat bei seiner unr.crdchtiichcn Arbeit von einer Jahresph­
.nung auszugehen, die eine Konkrethierung ~es Lehrplanes für die 
jewcllige Schulstufe und Schulsituation bezogenlyuf ein Unterrichtsjahr 
damdlt. Die Arbeit mit dem Lehrbuch ist dieser Konzeption unterzu-
ordnen. , 
im Jnhrcsphm errolgt ab Beginn des Schul;ahr~s eine erste vorläufige 
zeitlic.he Anordnung der Lehrstoffe, und zwar nach Gegebenheiten des 
Jahreskreises, unter Berück!oichtigung der regionalen und örtlichen 
Bedingungen, hinsichtlich der Möglichkeit von Querverbindungen 
zwischen \'erschicdenen Unterrichugegenständen (vorfachlicnc:r, fach· 
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